
 

 

Gemeinde Grasbrunn 

Infos in Leichter Sprache 

 

 

 

Melde-Angelegenheiten 

 

Seit November 2015 gibt es in Deutschland das Bundes-Melde-Gesetz.  

Darin steht: 

 

► Wenn man in eine andere Gemeinde umzieht:  

Dann muss man sich innerhalb von 2 Wochen 

beim Rathaus in der anderen Gemeinde anmelden. 

 

► Oder man zieht innerhalb von derselben Gemeinde um. 

Dann muss man innerhalb von 2 Wochen 

beim Rathaus die neue Adresse angeben. 

 

► Wenn man aus Deutschland weg-zieht:  

Dann muss man sich innerhalb von 2 Wochen 

bei seinem letzten Wohn-Ort abmelden. 

 

Für die Anmeldung braucht man eine Bestätigung 

von dem neuen Vermieter / Wohnungs-Geber. 

 

Möchten Sie genau wissen: 

Wie melden Sie sich in der Gemeinde Grasbrunn an? 

Oder: 



Wie melden Sie sich in der Gemeinde Grasbrunn um?  

Oder: 

Wie melden Sie sich in der Gemeinde Grasbrunn ab? 

Dann lesen Sie hier weiter. 

 

 

Anmeldung 

 

Sie ziehen neu in die Gemeinde Grasbrunn? 

Dann müssen Sie sich spätestens 2 Wochen nach Ihrem Umzug 

beim Bürger-Service-Büro melden. 

Sie selbst müssen zum Bürger-Service-Büro gehen. 

Sie müssen mitbringen: 

• Ihren Personal-Ausweis oder Ihren Reise-Pass.  

• Eine Wohnungs-Geber-Bescheinigung. 

 

Eine Wohnungs-Geber-Bescheinigung ist ein Formular.  

Ihr Wohnungs-Geber muss das Formular ausfüllen. 

Der Wohnungs-Geber kann sein: 

• der Vermieter von der Wohnung. 

• Oder der Haupt-Mieter von der Wohnung. 

Haupt-Mieter ist: Wer den Miet-Vertrag von der Wohnung unterschrieben hat. 

 

Mit diesem Formular bestätigt Ihr Wohnungs-Geber: 

Sie dürfen in dieser Wohnung wohnen. 

Und Sie ziehen in diese Wohnung ein. 

 

Gehört Ihnen selbst Ihre Wohnung?  

Dann müssen Sie die Wohnungs-Geber-Bescheinigung selbst unterschreiben. 

Und dann müssen Sie einen Eigentums-Nachweis mitbringen. 

Ein Eigentums-Nachweis kann zum Beispiel sein: 



• Der Kauf-Vertrag von Ihrer Wohnung oder von Ihrem Haus.  

 

Das Formular für die Wohnungs-Geber-Bescheinigung 

bekommen Sie im Bürger-Service-Büro. 

Achtung: Das Formular ist nicht in Leichter Sprache. 

 

 

 

 

 

Ummeldung 

 

 

Sie ziehen innerhalb der Gemeinde Grasbrunn um? 

Dann müssen Sie sich spätestens 2 Wochen nach Ihrem Umzug 

beim Bürger-Service-Büro melden. 

Sie müssen selbst zum Bürger-Service-Büro gehen.  

Sie müssen mitbringen: 

• Ihren Personal-Ausweis oder Ihren Reise-Pass. 

• Eine Wohnungs-Geber-Bescheinigung. 

 

Eine Wohnungs-Geber-Bescheinigung ist ein Formular. 

Ihr Wohnungs-Geber muss das Formular ausfüllen.  

Der Wohnungs-Geber kann sein: 

• der Vermieter von der Wohnung. 

• Oder der Haupt-Mieter von der Wohnung. 

Haupt-Mieter ist: Wer den Miet-Vertrag von der Wohnung unterschrieben hat. 

 

Mit diesem Formular bestätigt Ihr Wohnungs-Geber: 

Sie dürfen in dieser Wohnung wohnen. 

Und Sie ziehen in diese Wohnung ein. 



 

Gehört Ihnen selbst Ihre Wohnung? 

Dann müssen Sie die Wohnungs-Geber-Bescheinigung selbst unterschreiben. 

Und dann müssen Sie einen Eigentums-Nachweis mitbringen.  

Ein Eigentums-Nachweis kann zum Beispiel sein: 

• Der Kauf-Vertrag von Ihrer Wohnung oder von Ihrem Haus. 

 

Das Formular für die Wohnungs-Geber-Bescheinigung 

bekommen Sie im Bürger-Service-Büro.  

Achtung: Das Formular ist nicht in Leichter Sprache. 

 

 

Abmeldung 

 

Sie ziehen ins Ausland? 

Oder Sie möchten Ihre Neben-Wohnung in der  

Gemeinde Grasbrunn abmelden? 

Dann müssen Sie sich beim Bürger-Service-Büro abmelden.  

 

Sie können sich frühestens 1 Woche vor 

Ihrem Umzug ins Ausland abmelden. 

Oder Sie müssen sich spätestens 2 Wochen nach 

Ihrem Umzug ins Ausland abmelden. 

Sie müssen selbst zum Bürger-Service-Büro gehen. 

Sie müssen mitbringen:  

• Ihren Personal-Ausweis oder Ihren Reise-Pass. 

 

Sie selbst können nicht zum Bürger-Service-Büro kommen und sich abmelden? 

Dann rufen Sie bitte beim Bürger-Service-Büro an. 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.  

Telefon-Nummer: 089 – 46 100 20 
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